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wir leben wohnen






Der Energieausweis. Was ist das?

Seit Jänner 2009 ist der Energieausweis aufgrund der umzusetzenden EU Gebäuderichtlinie für alle Immobilien verpflichtend. Benötigt wird dieser sowohl für Wohngebäude – überwiegender Anteil für Wohnzwecke genutzt (Neu-, Zu- und Umbauten aber auch umfassende Sanierungen) - als auch für Nicht-Wohngebäude (zB Bürogebäude, Krankenhäuser, Schulen, Verkaufsstätten usw.).
Die EU Gebäuderichtlinie definiert somit die Anforderungen an die thermisch-energetische Qualität von Gebäuden (das sind Bauteile, Gebäudehülle, Heizwärmebedarf-HWB, Heiztechnikenergiebedarf-HTEB, Endenergiebedarf-EEB), also die Gesamtenergieeffizienz des bestehenden Gebäudes
VerkäuferInnen und VermieterInnen von Wohnungen bzw. Ein- oder Mehrfamilienhäusern sind für das Vorliegen des Energieausweises verantwortlich.

Die Gültigkeit des Energieausweises beträgt zehn Jahre und ist dem Käufer oder Mieter spätestens bei Abgabe der Vertragserklärung (Kaufvertrag, Mietvertrag) auszuhändigen.
Gesetzliche Vorraussetzungen
Bundesgesetz über die Pflicht zur Vorlage eines Energieausweises beim Verkauf und bei der Vermietung von Gebäuden und Nutzungsobjekten (Energieausweis-Vorlage-Gesetz – EAVG)
Wer darf einen Energieausweis erstellen?

Ohne weiteren Nachweis können herangezogen werden:
· BaumeisterInnen im Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung
· ZiviltechnikerInnen einschlägiger Befugnis
· ZimmermeisterInnen im Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung

· gerichtlich zertifizierte Sachverständige einschlägiger Fachgebiete

· technische Büros einschlägiger Fachrichtungen im Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung
· akkreditierte Prüfstellen
Was berechnet der Energieausweis?
· Anforderungen an Bauteile (maximale U-Werte für Bauteile) wie Fassade, Fenster, Türen und Dach
· Anforderungen an die durchschnittliche Qualität der Gebäudehülle (mittlerer U-Wert der Geäudehülle – Um oder LEK-Wert)

· Anforderungen an den Heizwärmebedarf (HWB), bei dem neben der Qualität der Gebäudehülle auch die Konzeption des Gebäudes berücksichtigt wird.
· Anforderungen an Heiztechnikenergiebedarf (HTEB), also jenen Teil des Endenergieeinsatzes, der für die Heizungs- und Warmwasserversorgung aufzubringen ist
· Anforderungen an den gesamten Endenergiebedarf (EEB), der neben dem Heiztechnikenergiebedarf auch noch den Energiebedarf für mechanische Belüftung sowie für die Beleuchtung umfasst
Sonstige wichtige Anforderungen:

· Vermeidung von Wärmebrücken

· Luft- und Winddichte

· Sommerlicher Überwärmungsschutz
Woraus besteht der Energieausweis? (siehe ua im Anhang)
· einer ersten Seite mit einer Effizienzskala
-Klasse A++

HWBBGFL, Ref <= 10 kWh/m2a

-Klasse A+

HWBBGFL, Ref <= 15 kWh/m2a

-Klasse A

HWBBGFL, Ref <= 25 kWh/m2a

-Klasse B

HWBBGFL, Ref <= 50 kWh/m2a

-Klasse C

HWBBGFL, Ref <= 100 kWh/m2a

-Klasse D

HWBBGFL, Ref <= 150 kWh/m2a

-Klasse E

HWBBGFL, Ref <= 200 kWh/m2a

-Klasse F

HWBBGFL, Ref <= 250 kWh/m2a

-Klasse G

HWBBGFL, Ref >   250 kWh/m2a

· einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten und

· einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss (zB Verweis auf ÖNORMen, verwendete Berechnungssoftware, Ermittlung der Eingabedaten usw.)
Erklärung der Begriffe im Energieausweis

Der Energieausweis für Wohngebäude hat zumindest folgende Informationen zu enthalten:

· Heizwärmebedarf und der Vergleich zu Referenzwerten (HWB)
Der spezifische Heizwärmebedarf – Referenz (die eigentliche Energiekennzahl) ist der gebräuchlichste Vergleichswert, um die thermische Qualität der Gebäudehülle zu beschreiben. Diese Energiekennzahl wird in kWh/m².a angegeben (sprich: Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr). Sie sagt aus, wie viel Energie Ihr Haus/Wohnung pro Quadratmeter Fläche im Jahr für die Raumwärme benötigen würde, wenn es am Referenzstandort stehen würde. Damit ist dieser Wert zum Vergleich der thermischen Qualität von Häusern sehr gut geeignet. Um den Kennwert auf einen Blick abschätzen zu können wird er neben die farbige Skala in der entsprechenden Kategorie gedruckt.
Der spezifische Heizwärmebedarf – Standort beschreibt den zu erwartenden Energieverbrauch bei Ihrem Haus/Wohnung. Je nach Ihrem Benutzerverhalten (energiesparendes Verhalten) kann Ihr tatsächlicher Verbrauch auch abweichen. Bei Neubauten ist im ersten Jahr der Verbrauch oft deutlich erhöht, weil Bauteile noch austrocknen müssen.
· Heiztechnik-Energiebedarf des Gebäudes (HTEB)
Energiemenge, die bei der Wärmeerzeugung und –verteilung verloren geht.
· Endenergiebedarf des Gebäudes (EEB)
Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes/Wohnung für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung (Referenzwerte) zugeführt werden muss.

· Empfehlungen von Maßnahmen – ausgenommen bei Neubauten -, deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert und technisch wirtschaftlich zweckmäßig ist.

Dabei ist der Heizwärmebedarf sowohl für das Referenzklima als auch für das Standardklima anzugeben. Alle Werte sind zonenbezogen in kWh/a und spezifisch in kWh/m²a anzugeben.

· Weitere relevante Begriffe:
Brutto-Grundfläche:

Wird auch als Bruttogeschoßfläche oder Bruttogrundrissfläche bezeichnet. Die Bruttogrundfläche ist die Summe aller Flächen inklusive der Wände (ohne Wände wäre es die Nettogeschoßfläche). Auf diesen Wert wird der jährliche Energiebedarf bezogen.
Kompaktheit (A/V-Verhältnis):

Diese stellt einen Kennwert für die Gebäudegeometrie dar. Je kleiner dieser Wert ist, desto kompakter ist das Gebäude. Je mehr Oberfläche ein Gebäude hat, umso mehr Wärme geht durch die Bauteile nach außen. Daher soll die wärmeabgebende Oberfläche möglichst niedrig gehalten werden.
Charakteristische Länge (lc):

Ist ein Maß für die Kompaktheit (Reziproker Wert der Kompaktheit)
Klimaregion:

In der Realität wird das Haus/Wohnung einen anderen Energiebedarf haben als am Referenzstandort. Aus diesem Grund wird das Standortklima mittels der Klimaregionen berücksichtigt.
Klimadaten:
Die Klimadaten beschreiben die langjährigen Durchschnittswerte für Ihre Bauadresse. Die Heiztage beschreiben die Anzahl der Tage, an denen in durchschnittlichen Häusern geheizt werden muss. Die Heizgradtage beschreiben dazu noch, wie viel Temperaturunterschied an den Heiztagen zwischen außen und innen besteht. Die Normaußentemperatur gibt die kälteste Durchschnittstemperatur im Jahr an (im langjährigen Durchschnitt). 
Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert):

Der U-Wert beschreibt bei einem Bauteil (z.B. Wand, Decken oder Fenster) den Wärmedurchgang je Quadratmeter und Grad Temperaturunterschied zwischen innen und außen. Der U-Wert sollte also bei jedem Bauteil der thermischen Hülle möglichst niedrig sein. Im Energieausweis ist deshalb auch der mittlere U-Wert der Gebäudehülle angegeben.
Das bringt der Energieausweis
Mit dem Energieausweis erhalten EigentümerInnen, Käufer-Innen und MieterInnen ein Zertifikat über die energetische Qualität ihrer Immobilie in Händen. Vergleichbar mit dem Normverbrauch eines Autos sind damit Kennzahlen zum Energiebedarf eines Gebäudes ermittelbar. Dadurch können Gebäude miteinander verglichen werden. Besonders wichtig ist dabei die nachvollziehbare und transparente Beurteilung der Energieeffizienz einer Immobilie. Die Einsparung von Energiekosten ist bereits aktuell ein wichtiger Faktor für Kauf- oder Mietentscheidungen. Wer seine Immobilie also vermieten oder verkaufen möchte, wird in Zukunft mit einem energieeffizienten Gebäude klare Marktvorteile haben!

Energiebedarf ist nicht gleich Energieverbrauch
Die Berechnung von Kennzahlen basiert auf nutzungsunabhängigen Rahmenbedingungen. Der tatsächliche Energieverbrauch kann daher abhängig vom Nutzerverhalten deutlich höher oder niedriger sein, als die im Energieausweis ausgewiesenen Kennzahlen. Eine Familie mit Kleinkindern wird einen höheren Energieverbrauch haben als ein Single, der seine Wohnung nur wenig benützt. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Differenzen können sich bereits bei unterschiedlichen Nutzungseinheiten innerhalb des Gebäudes aus Gründen der Geometrie und der Lage ergeben.
Energieausweis für das Gebäude oder für eine einzelne Wohnung?

Bei Verkauf oder Vermietung hat der Verkäufer oder Bestandgeber die Wahl, entweder einen Energieausweis über die
· Gesamtenergieeffizienz des Nutzungsobjektes oder

· über die Gesamtenergieeffizienz eines vergleichbaren Nutzungsobjektes im selben Gebäude oder

· die Gesamtenergieeffizienz des gesamten Gebäudes
auszuhändigen.

Bei Nichtvorlage eines Energieausweises gilt von Gesetzes wegen eine durchschnittliche Gesamtenergieeffizienz entsprechend dem Alter und der Art des Gebäudes als vereinbart. Ein ausdrücklicher Verzicht auf die Vorlagepflicht nach §3 EAVG oder der Ausschluss der Rechtsfolge einer unterlassener Vorlage ist nicht möglich.
Was spricht demnach für die honorarfreie Erstbezugsimmobilie?
· Durch die Verwendung von modernen Baumaterialien und daraus resultierenden Bauteilsystemen (Gebäudehülle) werden durch ein behagliches Raumklima das Wohlgefühl und die Lebensqualität in ihren vier Wänden auf einem hohen Niveau gehalten.

· Durchdachte Aufbauten der gesamten Gebäudehülle (diese wird im Winter warm gehalten und wirkt im Sommer wie eine Klimaanlage) und eine darauf abgestimmte moderne Heizanlage bewirkt ua auch eine wesentliche Einsparung an Energiekosten.

· Resultierend aus dem niedrig gehaltenem Energiebedarf des gesamten Gebäudes entstehen auch umgelegt für die einzelnen Wohnungen attraktive Betriebskosten, welche die monatlichen Belastungen des Einzelnen niedrig halten.
· Der gesetzlich vorgeschriebene Energieausweis mit den entsprechenden Daten (HWB, HTEB und EEB) ist wie ein Typenschein für Ihr Gebäude/Wohnung. Die Werte einer Neubauimmobilie werden infolge von gesetzlichen Parametern aber auch infolge der Weiterentwicklung der gesamten Bautechnik weit bessere Werte aufweisen als die einer Gebrauchtimmobilie und somit beim Verkauf als auch bei der Vermietung wesentlich bei der Entscheidung für diese sein. Behaglichkeit, Speicherfähigkeit, gute Isolierung und moderne Heizanlagen sind nur einige Punkte, die für die Wahl einer Erstbezugsimmobilie sprechen.

· Im Zuge der Neuerrichtung einer Immobilie haben Sie ua auch die Möglichkeit der Mitplanung, um persönliche Vorstellungen gemeinsam besser mit dem Bauträger umsetzen zu können.

· Durch das Bauträgervertragsgesetz (BTVG) in der aktuellen Fassung findet ein gesetzlich geregelter Zahlungsfluss in Raten (Treuhänder, Sachverständiger) statt, der den Erwerber einer Immobilie ua vor Vorauszahlungen schützt und auch einen Schutz im Rahmen der Gewährleistung von 3 Jahren ab Übergabe vorsieht.
Quellen:

www.energieausweis.at
www.energieausweis-graz.at
OIB-Richtlinie 6

ÖNormen
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